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Vorwort

Welche Anforderungen die Rechtsentwicklung im Steuerrecht an die Bürger, die Bera
ter, die Verwaltung und die Studierenden stellt, wird durch zahlreiche Gesetzesände
rungen und Korrekturen in neuerer Zeit wieder besonders deutlich. Die gesetzlichen 
Änderungen sowie Entwicklungen in der Rechtsprechung des BFH haben eine Neuauf
lage des Lehrbuchs erforderlich gemacht. Die Rechtsmaterie ist erneut nicht einfacher 
geworden. Mehr denn je gilt, dass Kenntnisse des Steuerrechts in fast allen Bereichen 
des Rechts von Bedeutung sind. Sie sind bei Beratungen sowie Entscheidungen unver
zichtbar. Die Zielsetzung des Lehrbuchs hat sich gegenüber den Vorauflagen nicht ver
ändert. Das vorliegende Lehrbuch ermöglicht es Juristen, aber auch den Angehörigen 
anderer Berufsgruppen, die das Steuerrecht erlernen wollen (oder müssen), sich in das 
Steuersystem in Deutschland zügig einzuarbeiten. Der gewählte Umfang und die kom
pakte Darstellung sollen diejenigen ermutigen, die sich das Steuerrecht aneignen wol
len und bisher durch umfangreichere Werke abgeschreckt wurden. Inhalt und Umfang 
des Buches sind an den Anforderungen ausgerichtet, die in den Schwerpunktbereichen 
mit Steuerrecht und im Wahlfach Steuerrecht an Studierende und Rechtsreferendare 
gestellt werden.

Das Lehrbuch behandelt die wichtigsten Steuerarten (Einkommen-, Körperschaft-, Ge
werbe-, Erbschaft- und Umsatzsteuer); Fragen der Finanzverfassung sowie das allge
meine Steuerrecht werden erläutert. Die Regelungen werden an zahlreichen Beispielen 
veranschaulicht, um das Verständnis zu erleichtern. Der Aufbau des Lehrbuchs hat 
sich nicht verändert: Die einzelnen Kapitel sind, soweit die Materie es erlaubt, einheit
lich gestaltet, was die Übersichtlichkeit erleichtert und Parallelen bzw. Unterschiede 
bei den einzelnen Steuerarten deutlich macht. Jedem Kapitel ist ein Fall vorangestellt, 
dessen Lösung am Ende des Kapitels ausgeführt ist. Ferner finden sich am Ende jedes 
Kapitels Fragen, welche die Wiederholung erleichtern und zur Vertiefung anregen 
sollen. Die Lösungshinweise im Anhang sollen den Umgang und die Arbeit mit dem 
Buch verbessern.

Das Buch gibt den Rechtsstand Juli 2022 wieder. Für Anregungen und Kritik bei 
der Erstellung des Manuskripts danke ich Frau Ass. jur. Birgit Westphal und allen 
Mitarbeiter/-innen an meinem Lehrstuhl an der Universität Konstanz. Für Anregungen 
und Kritik aus dem Leserkreis bin ich dankbar (E-Mail: Oliver.Fehrenbacher@uni-kon
stanz.de).

Konstanz, im August 2022 Oliver Fehrenbacher
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Einkommensteuer

Die Einkommensteuer ist die Ertragsteuer auf das Einkommen von natürlichen Perso
nen. Um Einkommensteuer handelt es sich auch bei der Lohnsteuer von Arbeitneh
mern und der Kapitalertragsteuer von natürlichen Personen. Bei der Kapitalertragsteu
er mit Abgeltungswirkung (sog. Abgeltungsteuer, § 32d EStG) handelt es sich daher 
– vergleichbar der Lohnsteuer bei Arbeitnehmern auf die Vergütung von Arbeitsleis
tungen – lediglich um eine besondere Form der Erhebung von Einkommensteuer auf 
Kapitalerträge. Das Äquivalent zur Einkommensteuer für den Ertrag von juristischen 
Personen ist die Körperschaftsteuer, die mit einer Generalverweisung auf die Regeln 
des EStG (§ 8 Abs. 1 Satz 1 KStG) in großem Umfang den gleichen Prinzipien folgt 
(siehe § 4).

u Beispielsfall: S und T sind miteinander verheiratet und wohnen in Konstanz. S ist 
angestellter Steuerberater und T betreibt eine eigene Modeboutique. Im Jahr 2021 erzielen 
sie folgende Einkünfte:

Einkünfte der T aus Gewerbebetrieb – Modeboutique – 12.000 €
Einnahmen des S aus nichtselbständiger Arbeit 179.800 €
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung der T
(ererbtes Mehrfamilienhaus)

10.000 €

Ferner sind folgende Sachverhalte, soweit erforderlich, in die Besteuerung einzubeziehen:

1. S hat Dividenden aus Aktien in Höhe von 6.000 € auf seinem Konto gutgeschrieben be
kommen. Die Aktien hat S mit einem Darlehen finanziert, Zins 2021 insgesamt 5.000 €. 
(Ansonsten haben die Eheleute keine Einkünfte aus Kapitalvermögen)

2. Aus einer ständig vermieteten Ferienwohnung in Frankreich hat S Einkünfte von 4.000 €.
3. Wegen der nicht gut gehenden Modeboutique hat T im Jahr 2021 eine Umschulung zur 

Fahrlehrerin gemacht (Kosten 6.000 €) und will künftig in einer örtlichen Fahrschule als 
Fahrlehrerin arbeiten.

4. S verkaufte sein vor vier Jahren für 25.000 € erworbenes Wohnmobil an X für 19.000 €.
5. T spendete im Jahr 2021 einen Betrag von 250 € an das DRK. S hat 400 € an eine 

unabhängige Wählervereinigung gespendet.
6. S unterstützt seine verwitwete Mutter in Lindau mit 900 € monatlich. Die Mutter hat 

eine Alters- und Witwenrente von 850 € monatlich.

Wie hoch ist die Einkommensteuer der Eheleute für den Veranlagungszeitraum 2021? Vor
auszahlungen wurden nicht geleistet, Lohnsteuer 51.822 €, Solidaritätszuschlag 2.121 €, 
Sozialversicherungsbeiträge 14.533 € (darin 7.924 € AN-Anteil Rentenversicherung; in glei
cher Höhe AG-Anteil Rentenversicherung, Krankenversicherung 4.557 €, Pflegeversicherung 
1.030 € und Arbeitslosenversicherung 1.022 €), Werbungskosten des S in Bezug auf die 
Steuerberatung 1.000 €. (Lösung am Ende des Abschnitts) t
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Wesen der Einkommensteuer

Die Einkommensteuer verdankt ihre „Erfindung“ der Ergiebigkeit des Aufkommens.1 

Im Laufe der Zeit hat sich die Besteuerung der Personen nach der individuellen Leis
tungsfähigkeit als Maßstab für die Teilhabe des Staates zur Finanzierung der Gemein
schaftsaufgaben durchgesetzt. Ursprünglich war damit die Vorstellung verbunden, dass 
auf diesem Wege der Gerechtigkeit der Steuerbelastung des Einzelnen in hohem Ma
ße Rechnung getragen wird. Theoretisch werden alle natürlichen Personen aufgrund 
ihres gesamten Einkommens besteuert (Universalitäts- und Totalitätsprinzip). Dadurch 
passt sich die individuelle Belastung automatisch an die jeweilige wirtschaftliche Lage 
an (built-in-flexibility). Die Einkommensteuer ist allerdings auch die sichtbarste und 
somit schmerzlichste Steuer. Der Widerstand gegen die Belastung mit Einkommensteu
er ist daher erheblich, selbst bei gerechter Ausgestaltung der Steuer. Strategien zur 
Vermeidung, Umgehung oder letztlich Hinterziehung der Steuer werden mit großem 
Aufwand betrieben.

Auf der anderen Seite ist der Verwaltungsaufwand zur Ermittlung der Besteuerungs
grundlagen und zur Festsetzung sowie Durchsetzung des Einkommensteueranspruchs 
beträchtlich. In eine Schieflage gerät der Ausgleich zwischen dem Widerstand des 
Einzelnen und dem Verwaltungsaufwand zur Realisierung des Steueranspruchs, wenn 
die Grundlagen der Besteuerung für die Masse der Steuerpflichtigen nicht mehr über
schaubar sind und die Glaubwürdigkeit im Hinblick auf die Gerechtigkeit (zumindest 
des Systems) verloren geht. Der Einfluss von politischen Strömungen und Lobbyisten 
sowie die Kreativität der Steuerplaner bei der Gestaltung steuerlicher Verhältnisse, 
aber auch der Druck aufgrund des internationalen Steuerwettbewerbs haben die ge
setzliche Regelung zur Erhebung der Einkommensteuer zunehmend komplizierter und 
mittlerweile kaum noch tragbar werden lassen. Die proportional niedrige Besteuerung 
von Kapitaleinkommen und die progressive und damit tendenziell höhere Besteuerung 
des Arbeitseinkommens führen ebenfalls keine Verbesserung im Hinblick auf die 
empfundene Gerechtigkeitsqualität herbei. Im Kern ist die Rechtsgrundlage für die 
Einkommensteuer seit dem Reichseinkommensteuergesetz von 1934 zwar unverändert. 
Eine grundlegende Reform ist aber dennoch dringend geboten. An Vorschlägen für 
eine Neuordnung der Einkommensteuer mangelt es nicht.2 Die politische Umsetzung 
einer wirklichen Reform erweist sich allerdings als schwierig. Die Unternehmenssteuer
reform 2008 brachte zwar zahlreiche Neuerungen, aber keinesfalls (nur) Vereinfachun
gen und Verbesserungen. Ferner lassen sich bestimmte Vollzugsdefizite gerade bei der 
Einkommensteuer nicht leugnen. Neben Grenzen im Hinblick auf die personelle Beset
zung der Finanzverwaltung sind insoweit auch rechtliche Strukturen in ausländischen 
Rechtsordnungen bei grenzüberschreitenden Sachverhalten zu nennen. Die Affären 
um den Ankauf von „Steuersünder-CDs“ hat das eindrucksvoll aufgezeigt. Selbst um
fangreiche Anzeigepflichten für Steuergestaltungen werden hier nur teilweise Abhilfe 
schaffen können (vgl. zur Anzeige von Steuergestaltungen §§ 138d ff. AO). Eine neue 
Chance bietet insbesondere die Automatisierung des Steuerverwaltungsverfahrens. Will 

I.

1 Zur geschichtlichen Entwicklung der Einkommensteuer im Überblick siehe Tipke/Lang/Hey, § 8 Rn. 5. Aus
gangspunkt der Einkommensteuer war Ende des 18. und Beginn des 19. Jahrhunderts der Finanzbedarf für 
die Kriegsführung.

2 Zu Vorschlägen siehe Lang, Entwurf eines Steuergesetzbuchs, BMF-Schriftenreihe, Heft 49, Bonn 1993; 
Uldall, in: Baron/Handschuch, Wege aus dem Steuerchaos, Stuttgart 1996, S. 189; Kirchhof, Karlsruher 
Entwurf zur Reform des Einkommensteuergesetzes, Heidelberg 2001; ders., Bundessteuergesetzbuch, Hei
delberg 2011.
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man die digitale Kontrolle der selbsterstellten Steuererklärungen verbessern, wird man 
um eine Änderung der materiellen Regelungen nicht herumkommen. Unbestimmte 
Rechtsbegriffe sind selbst für die künstliche Intelligenz ein klares Hindernis und die 
Vereinfachung kann letztlich nur in mehr Pauschalierungs- und Typisierungsregelun
gen liegen.3

Charakter der Einkommensteuer
Die Einkommensteuer ist eine Subjekt- bzw. Personensteuer. Der Steuerschuldner der 
Einkommensteuer ist auch der Steuerträger. Die Einkommensteuer ist daher eine direk
te Steuer. Sie knüpft an das Markteinkommen der Steuersubjekte an. Als Steuersubjek
te kommen nur natürliche Personen in Betracht. Im Grundsatz ist im Rahmen der 
Individualbesteuerung jede natürliche Person einzeln zu betrachten.

Markteinkommen
Mit dem Markteinkommen sollen alle Vorgänge erfasst werden, bei denen Einkommen 
unter Beteiligung am wirtschaftlichen Verkehr erzielt wird. Die geltende Einkommens
besteuerung folgt aber nicht der Ermittlung des Einkommens auf der Grundlage des 
gesamten Reinvermögenszugangs,4 sondern begrenzt das relevante Einkommen auf 
bestimmte (sieben) Einkunftsarten. Die Gesamtheit der ausgewählten Einkünfte geht 
grundsätzlich in eine einheitliche Bemessungsgrundlage ein und bildet auf diese Weise 
die Grundlage für den Steuertarif. Das Einkommen wird jedoch nicht nur durch die 
Erträge aus einzelnen Quellen bestimmt, die zur Bestreitung der persönlichen Bedürf
nisse zur Verfügung stehen. Die klassische Quellentheorie5 unterscheidet zwischen den 
laufenden Einkünften aus einer Quelle (Nutzungen), die zum Einkommen gerechnet 
werden, und Wertveränderungen oder Wertrealisationen im Hinblick auf die Quelle 
selbst, die nicht zum Einkommen gehören. Bei den Gewinneinkünften (§ 2 Abs. 2 Nr. 1 
EStG) wird abweichend von der Quellentheorie der gesamte periodische Zuwachs (al
so auch die Wertveränderung) erfasst, so dass insoweit Elemente des Reinvermögens
zugangs in das relevante Einkommen eingehen. Das Markteinkommen nach dem EStG 
ist daher eine Mischform aus der Berücksichtigung des gesamten Zuwachses an Rein
vermögen innerhalb einer Periode und der Beschränkung des relevanten Einkommens 
auf bestimmte Quellen. Die beiden Elemente spiegeln sich im Dualismus von Gewinn- 
und Überschusseinkünften wider (§ 2 Abs. 2 EStG). Die vollständige Ausrichtung des 
Einkommens am Zuwachs des Reinvermögens ist praktisch nicht mit zumutbarem 
Aufwand zu erreichen.

Nettoprinzip
Eingang in die Bemessungsgrundlage zur Berechnung der Einkommensteuer finden nur 
die Ergebnisse der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit einer natürlichen Person. Ein 
Ergebnis ist nicht nur von positiven Faktoren (Vermögenszugänge), sondern auch von 
negativen Faktoren (Erwerbsaufwendungen) geprägt. Daher ist die Einkommensteuer 
am Nettoprinzip ausgerichtet. Das Nettoprinzip hat eine objektive und eine subjektive 
Komponente. Die Ausrichtung am objektiven Nettoprinzip erfordert die Berücksichti

1.

a)

b)

3 Vgl. dazu Gegenfurtner, Das automatisierte Steuerverfahren.
4 Der Ansatz des Reinvermögenszugangs lag dem Einkommensbegriff der Erzberger’schen Steuerreform von 

1920 zugrunde.
5 Die Quellentheorie lag der Miquel’schen Steuerreform (Preußen) von 1891 zugrunde.
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gung der Aufwendungen zur Erzielung der Einkommenszugänge. Das EStG trägt dem 
objektiven Nettoprinzip durch die Regelung in § 2 Abs. 2 EStG Rechnung. Einkünfte 
sind danach der Gewinn bzw. der Überschuss der Einnahmen über die Werbungskos
ten. Aus dem objektiven Nettoprinzip folgt aber ferner die steuerliche Berücksichti
gung von Verlusten, soweit sich diese aus der Beteiligung am Markt ergeben (nicht bei 
Liebhaberei – siehe Rn. 31).

Das aufgrund des objektiven Nettoprinzips gefundene Ergebnis (Einkünfte) bringt die 
individuelle Leistungsfähigkeit allerdings nur unzureichend zum Ausdruck. Von den 
Einkünften steht ein bestimmter Teil nicht zur Disposition durch den Steuerpflichtigen. 
Die Aufwendungen für den (existenz-)notwendigen Lebensbedarf und die Erfüllung 
zwingender gesetzlicher Verpflichtungen (Unterhaltsverpflichtungen) können daher 
nicht in die Besteuerungsgrundlage eingehen (subjektives Nettoprinzip). Auf diesem 
Wege finden die persönlichen Verhältnisse des Steuerpflichtigen, die seine Leistungsfä
higkeit beeinflussen, Eingang in die Bemessungsgrundlage. Aus dem so verstandenen 
subjektiven Nettoprinzip ergeben sich die Steuerfreiheit eines an der Realität ausge
richteten Existenzminimums und die Berücksichtigung von Unterhaltsverpflichtungen 
(Ehefrau, Kinder, Eltern) bei der Berechnung der Einkommensteuer. Auf den Grund
rechtsbezug der zu berücksichtigenden Faktoren wurde schon hingewiesen (vgl. § 1 
Rn. 9). Die individuellen privaten Abzüge werden nach der geltenden gesetzlichen 
Regelung über Sonderausgaben, außergewöhnliche Belastungen und Kinderfreibeträge 
(§ 2 Abs. 4 und 5 EStG) sowie beim Steuertarif berücksichtigt.

Veranlagung
Die Einkommensteuer ist eine periodische Steuer. Sie wird als Jahressteuer erhoben 
(§ 2 Abs. 7 EStG). Die Grundlagen sind jeweils für einen Veranlagungszeitraum – das 
Kalenderjahr – zu ermitteln (§ 25 Abs. 1 EStG), soweit nicht nach § 43 Abs. 5 und 
§ 46 EStG eine Veranlagung unterbleibt. Der Steuerpflichtige hat durch die Abgabe 
einer Steuererklärung an der Festsetzung der Einkommensteuer mitzuwirken (§ 25 
Abs. 3 EStG). Bemessungsgrundlage ist das Markteinkommen unter Berücksichtigung 
des objektiven und subjektiven Nettoprinzips.

Gesetzgebungs- und Ertragshoheit
Die Einkommensteuer wird aufgrund des als Bundesgesetz (Art. 105 Abs. 2 und 3 
GG) mit Zustimmung des Bundesrats erlassenen Einkommensteuergesetzes (EStG) er
hoben (konkurrierende Gesetzgebung). Das Aufkommen der Einkommensteuer teilen 
sich der Bund und die Länder (Art. 106 Abs. 3 GG). Die Gemeinden erhalten einen 
Anteil am Aufkommen der Einkommensteuer (Art. 106 Abs. 5 GG), der sich nach 
der örtlichen Einkommensteuerleistung richtet. Weitere Rechtsgrundlagen der Einkom
mensteuer sind die EStDV und LStDV sowie andere Nebenverordnungen. Darüber 
hinaus sind Sondergesetze zu beachten, die Auswirkungen auf die Besteuerung des 
Einkommens haben (UmwStG, AStG). Die Ansichten der Finanzverwaltung zu den 
einzelnen Regelungen sind in den EStR und LStR niedergelegt. Die Verwaltung der 
Einkommensteuer wird von den Ländern als Auftragsangelegenheit wahrgenommen 
(Art. 108 Abs. 2 und 3 GG).

c)

2.
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Europäische Einflüsse
Das Einkommensteuerrecht ist nationales Recht. Die Angleichung der direkten Steuern 
in der EU ist aufgrund von Art. 114 Abs. 2, 115 AEUV zwar ebenfalls möglich, eine 
Verpflichtung zur Harmonisierung besteht aber nicht. Das Erfordernis der Einstimmig
keit (Art. 115 AEUV) und das Subsidiaritätsprinzip sowie die Erforderlichkeit (Art. 5 
Abs. 3 EUV) haben sich bisher als unüberwindbare Barriere für die Harmonisierung 
der direkten Steuern in der EU erwiesen. In speziellen Bereichen ist es gleichwohl zur 
Verabschiedung von Richtlinien gekommen (Fusionsrichtlinie, Mutter-Tochter-Richtli
nie, Schiedsübereinkommen, Zinsen und Lizenzen bei verbundenen Unternehmen und 
ATAD – siehe § 1 Rn. 47). Der Einfluss des Europarechts auf das deutsche EStG ist 
dennoch nicht ausgeblieben. Der EuGH hatte sich in der Vergangenheit mit zahlrei
chen Regeln über direkte Steuern auseinanderzusetzen. Die nationalen Steuergesetze 
der Mitgliedstaaten, die direkte Steuern betreffen, müssen sich am primären Gemein
schaftsrecht messen lassen. Maßstab für die Regelungen sind insbesondere die Grund
freiheiten, von denen die Freizügigkeit der Arbeitnehmer und die Niederlassungsfrei
heit sowie die Kapitalverkehrsfreiheit besondere Bedeutung in der Rechtsprechung 
des EuGH zu den direkten Steuern erlangt haben. Die europäischen Grundfreiheiten 
sollen in einem Raum ohne Binnengrenzen den freien Verkehr von Personen, Waren, 
Dienstleistungen und Kapital gewährleisten (Art. 26 AEUV). Eine Beschränkung der 
Grundfreiheiten durch Steuernormen ist grundsätzlich nicht zulässig. In Einzelfällen 
ist eine Rechtfertigung für beschränkende Regelungen möglich. Bei der Rechtfertigung 
der Beschränkung werden allerdings strenge Maßstäbe angelegt: Eine Diskriminierung 
von Angehörigen anderer Mitgliedstaaten aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit ist nicht 
zulässig. In anderen Fällen ist eine Beschränkung nur gerechtfertigt, wenn ein mit 
dem AEUV zu vereinbarendes Ziel verfolgt wird, sie für das Allgemeinwohl zwingend 
und zur Erreichung des Ziels geeignet und erforderlich ist. Bisher hat der EuGH 
insoweit zunächst lediglich zwei Gründe anerkannt. Zur Sicherung der steuerlichen 
Kontrolle6 und zur Gewährleistung der Kohärenz des Steuersystems hat der EuGH 
Beschränkungen für möglich erachtet. Ferner sind aber zur Rechtfertigung auch die 
Aufteilung von Besteuerungshoheiten zu berücksichtigen und die Steuerflucht sowie 
der Missbrauch angemessen einschränkbar. Ansonsten hat der EuGH in zahlreichen 
Entscheidungen die Rechtfertigung für beschränkende Regelungen abgelehnt.7 Ferner 
sind die Vorgaben im AEUV zu Beihilfen im Hinblick auf steuerliche Vergünstigungen 
zu beachten (vgl. § 1 Rn. 47). Auf Einzelheiten wird bei den betroffenen Regelungen 
des EStG näher eingegangen.

Rechtfertigung der Einkommensteuer
Die Einkommensteuer wird mit dem Bedarf des Staates an Mitteln zur Erfüllung sei
ner Aufgaben gerechtfertigt. Ausgerichtet ist die Besteuerung am Prinzip der Teilhabe 
des Staates an der individuellen Leistungsfähigkeit. Das bereinigte Markteinkommen 
ist ein Indikator für die individuelle steuerliche Leistungsfähigkeit. Unterschiedliche 
Ansätze werden allerdings bei der Festlegung des Markteinkommens sichtbar. Dabei 

3.

4.

6 EuGH, v. 28.1.1992 – C-300/90, Slg 1992, 249 (Bachmann – Kohärenz); 16.7.1998 – C-264/96, Slg 1998, 4711 
(ICI – Verhinderung der Steuerumgehung bzw. Steuerhinterziehung).

7 Vgl. die grundlegenden Entscheidungen, EuGH, v. 14.2.1995 – C-279/93, Slg 1995, 225 (Schumacker); 
11.8.1995 – C-80/94, Slg 1995, 2495 (Wielockx); 27.6.1996 – C-107/94, Slg 1996, 3089 (Asscher); 14.9.1999 – 
C-391/97, Slg 1999, 6161 (Gschwind); 16.5.2000 – C-87/99 IStR 2000, 335 (Zurstrassen).
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stellt sich die Frage, ob steuerlich relevantes Markteinkommen vorliegt, wenn ein 
individueller Vorteil entsteht, oder ob die Berücksichtigung von der Verfügbarkeit für 
den Konsum abhängig ist. In der Ökonomie wird das Markteinkommen vorzugsweise 
an der Verfügbarkeit für den Konsum gemessen. Der Unterschied wird etwa bei der 
Besteuerung der Alterseinkünfte deutlich: Während sich bei Beamten die nachgelagerte 
Besteuerung der Pensionen an der Verfügbarkeit für den Konsum orientiert, wurde 
die Besteuerung der Alterseinkünfte von Arbeitern und Angestellten bisher an die Ent
stehung eines Vorteils geknüpft. Die Ausrichtung der Einkommensteuer an der wirt
schaftlichen Leistungsfähigkeit ist etwa insoweit nicht uneingeschränkt durchgehalten 
worden.

Durch ordnende oder lenkende Eingriffe über Sozialzwecknormen können Steuerver
günstigungen oder Belastungen ausgelöst werden. Sozialzwecknormen lassen sich nur 
bei der Ausrichtung am Gemeinwohl rechtfertigen. Die Zwecke können sich aus einem 
besonderen Dienst oder Bedürfnis ergeben, soweit bei der Ausübung eine Orientierung 
am Gemeinwohl vorliegt (z.B. Umweltschutz oder Mietwohnungsneubau). Das Leis
tungsfähigkeitsprinzip darf dabei aber nicht vollständig außer Acht gelassen werden. 
Weitere Durchbrechungen des Prinzips der Leistungsfähigkeit bringen Normen, die 
dem Zweck der Vereinfachung dienen. Aus Gründen der Praktikabilität gilt es, unver
hältnismäßigen Verwaltungsaufwand zu vermeiden. Der Gesetzgeber hat die Möglich
keit, den Verwaltungsaufwand durch Typisierung und Pauschalierung in Grenzen zu 
halten. Ein steuererheblicher Vorgang darf durch einen typischen Lebenssachverhalt 
erfasst werden und individuelle (gestaltete) Besonderheiten unberücksichtigt lassen.8 

Die Verhältnismäßigkeit und Folgerichtigkeit der Regelung ist allerdings stets zu be
achten. Der Gesetzgeber darf keinen atypischen Fall als Leitbild wählen, sondern muss 
realitätsgerecht den typischen Fall als Maßstab zugrunde legen.9

Überblick
Zur Einkommensteuer werden nur natürliche Personen herangezogen. Steuersubjekte 
sind unbeschränkt steuerpflichtige Personen, die ihren Wohnsitz (§ 8 AO) oder ge
wöhnlichen Aufenthalt (§ 9 AO) im Inland haben. Unter bestimmten Voraussetzungen 
werden auch andere natürliche Personen als unbeschränkt steuerpflichtig behandelt 
(§ 1 Abs. 2 und 3, § 1a EStG). Die unbeschränkte Steuerpflicht führt grundsätzlich zur 
Besteuerung des gesamten Markteinkommens, unabhängig davon, an welchem Ort es 
erzielt wird. Liegen die Voraussetzungen für die unbeschränkte Steuerpflicht nicht vor, 
hat die Person aber gleichwohl inländische Einkünfte (§ 49 EStG), ist sie beschränkt 
steuerpflichtig (§ 1 Abs. 4 EStG). Bei der beschränkten Steuerpflicht werden lediglich 
die inländischen Einkünfte einer Person besteuert. Eine Erweiterung kann sich insoweit 
aus dem AStG ergeben (§ 2 Abs. 1 AStG), wenn ein Wohnsitzwechsel in ein niedrigbe
steuerndes Gebiet vorliegt. Subjektbezogene Steuerbefreiungen kennt das EStG nicht 
(sog. Universalitätsprinzip).

Steuerobjekt sind die Einkünfte einer natürlichen Person. Das EStG gibt insoweit 
sieben relevante Einkunftsarten (§ 2 Abs. 1 EStG) vor:

n Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft (§§ 13, 13a, 14, 14a EStG10),

5.

8 BVerfG, v. 10.4.1997 – 2 BvL 77/92, BVerfGE 96, 1.
9 BVerfG, v. 29.3.2017 – 2 BvL 6/11, BVerfGE 145, 106 Rn. 108.

10 Ab 2025 auch § 13b EStG (Gemeinschaftliche Tierhaltung).
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n Einkünfte aus Gewerbebetrieb (§§ 15, 15a, 15b, 16, 17 EStG),

n Einkünfte aus selbständiger Arbeit (§ 18 EStG),

n Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit (§§ 19, 19a EStG),

n Einkünfte aus Kapitalvermögen (§ 20 EStG),

n Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (§ 21 EStG),

n Sonstige Einkünfte i.S.d. § 22 EStG.

Können Einnahmen keiner Einkunftsart zugeordnet werden, sind die Einnahmen nicht 
steuerbar. Eine Ertragsbesteuerung kommt insoweit nicht in Betracht (z.B. Lotteriege
winne und bestimmte Preise). Der scheinbar vorliegende synthetische Einkommensbe
griff des EStG wird an zahlreichen Stellen durch Sonderregelungen für bestimmte 
Einkunftsarten durchbrochen (Besonderheiten der einzelnen Schedulen). Besondere Be
deutung hat das für die Einkünfte aus Kapitalvermögen (beachte: § 2 Abs. 5b EStG). 
Die Einkünfte aus Kapitalvermögen sind grundsätzlich nicht in die Berechnung der 
einheitlichen Steuerbemessungsgrundlage einzubeziehen. Die ersten drei Einkunftsar
ten werden als Gewinneinkünfte bezeichnet, weil die steuerlich relevanten Einkünfte 
durch Gewinnermittlung errechnet werden (§ 2 Abs. 2 Nr. 1 EStG). Bei den anderen 
Einkunftsarten sind die Einkünfte durch den Überschuss der Einnahmen über die 
Werbungskosten zu ermitteln (§ 2 Abs. 2 Nr. 2 EStG). Die zahlreichen Steuerbefreiun
gen für Einnahmen nach §§ 3, 3b EStG sind dabei zu berücksichtigen. Einheitliche 
Bemessungsgrundlage für die Einkommensteuer ist das zu versteuernde Einkommen 
(§ 2 Abs. 5 EStG). Das zu versteuernde Einkommen ergibt sich aus der folgenden 
Berechnung:

1. Ermittlung der Einkünfte in Bezug auf jede Einkunftsart
2. Summe der Einkünfte unter Berücksichtigung von Beschränkungen beim Verlust

ausgleich und der Besonderheiten bei Einkünften aus Kapitalvermögen
3. Minderung um: Altersentlastungsbetrag (§ 24a EStG), Entlastungsbetrag für Allein

erziehende (§ 24b EStG), Freibetrag für Land- und Forstwirte (§ 13 Abs. 3 EStG)
4. Ergebnis: Gesamtbetrag der Einkünfte (§ 2 Abs. 3 EStG)
5. Minderung um: Verlustabzug (§ 10d EStG), Sonderausgaben (§§ 10–10c EStG) und 

außergewöhnliche Belastungen (§§ 33–33b EStG)
6. Ergebnis: Einkommen (§ 2 Abs. 4 EStG)
7. Minderung um: Freibeträge für Kinder (§ 32 Abs. 6 EStG) und Härteausgleichsbe

trag (§ 46 Abs. 3 EStG, § 70 EStDV).
8. Ergebnis: zu versteuerndes Einkommen

Der Steuertarif, mit dem das zu versteuernde Einkommen besteuert wird, ist progressiv 
ausgestaltet (§ 32a EStG). Das Gesetz unterscheidet zwischen dem Grundtarif und 
dem Splitting-Tarif, der für zusammen veranlagte Ehegatten und Lebenspartner11 

(§ 2 Abs. 8 EStG) Anwendung findet (§ 32a Abs. 5 und 6 EStG). Auswirkungen auf 
den Steuersatz haben auch einige steuerfreie Einnahmen, die zwar nicht in die Bemes
sungsgrundlage eingehen, aber die Höhe des Steuersatzes beeinflussen (§ 32b EStG 
– Progressionsvorbehalt). Für Einkünfte aus Kapitalvermögen enthält § 32d EStG 
einen gesonderten Steuertarif mit Abgeltungswirkung. Die tarifliche Einkommensteuer 
vermindert um anzurechnende Steuern (§ 34c EStG) und Steuerermäßigungen bzw. 

11 BVerfG, v. 7.5.2013 – 2 BvR 909/06, DStR 2013, 1228.
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Entlastungsbeträge (§§ 34g, 35, 35a, 35b EStG) sowie erhöht um Steuern nach §§ 32d 
Abs. 3 und 4, 34a Abs. 5 EStG und das Kindergeld (bei Verminderung des Einkom
mens um die Freibeträge – §§ 31, 32 EStG) ergibt die festzusetzende Einkommensteu
er. Auf die festgesetzte Einkommensteuer werden die unmittelbar durch Steuerabzug 
erhobenen Beträge (Lohnsteuer, eventuell Kapitalertragsteuer) und Vorauszahlungen 
auf die Einkommensteuer angerechnet (§ 36 Abs. 2 EStG). Ein Überschuss zugunsten 
des Steuerpflichtigen wird nach Bekanntgabe des Bescheids ausbezahlt (§ 36 Abs. 4 
Satz 2 EStG). Ein Überschuss zuungunsten des Steuerpflichtigen (Abschlusszahlung) ist 
innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Steuerbescheids zu entrichten (§ 36 
Abs. 4 Satz 1 EStG).

Steuersubjekt

Die Bestimmung des Steuersubjekts legt die Steuerpflicht in persönlicher Hinsicht fest. 
Subjekt der Einkommensteuer können nur natürliche Personen sein (§ 1 Abs. 1 Satz 1 
EStG). Die juristischen Personen sind Subjekte der Körperschaftsteuer. Die Personenge
sellschaften sind weder Steuersubjekt der Einkommen- noch der Körperschaftsteuer. 
Die Einkünfte, die über eine Personengesellschaft erzielt werden, sind den Gesellschaf
tern anteilig zuzurechnen (siehe § 3). Durch die Zurechnung an die Gesellschafter 
werden die anteiligen Einkünfte bei den Gesellschaftern erfasst. Je nachdem, ob es sich 
bei den Gesellschaftern um natürliche oder juristische Personen handelt, unterliegen 
die Einkünfte der Einkommen- oder Körperschaftsteuer. Verfahrenstechnisch ist dafür 
die gesonderte und einheitliche Feststellung der Besteuerungsgrundlagen vorgesehen 
(§§ 179, 180 Abs. 1 Nr. 2a AO – siehe § 8 Rn. 91). Die bestehende Optionsmöglichkeit 
zur Besteuerung der Personengesellschaft wie eine Kapitalgesellschaft ist zu beachten 
(§ 1a KStG). Was unter einer natürlichen Person zu verstehen ist, wird durch den 
Rückgriff auf die zivilrechtliche Rechtsfähigkeit bestimmt (§ 1 BGB). Die Vollendung 
der Geburt und der Tod bilden insoweit den Rahmen.

u Beispiel: Ehegatten sind auch bei der Zusammenveranlagung (§ 26b EStG) zwei natürli
che Personen und daher zwei Steuersubjekte (Individualbesteuerung). Die Ehegatten werden 
lediglich nach der Zusammenrechnung und Zurechnung der Einkünfte gemeinsam als ein 
Steuerpflichtiger behandelt, soweit nichts anderes vorgeschrieben ist.12 t

Eine persönliche (oder subjektsbezogene) Steuerbefreiung von bestimmten natürlichen 
Personen ist dem EStG fremd. Derartige Befreiungen würden dem Gleichheitsgrund
satz widersprechen. Bezugspunkt der Besteuerung ist damit jeweils ein konkretes Indi
viduum. Die zu ermittelnde Bemessungsgrundlage und progressiver Tarif der Einkom
mensteuer beziehen sich auf die einzelne natürliche Person.

Unbeschränkte Steuerpflicht
Die Einkommensteuer unterscheidet zwischen der unbeschränkten und beschränkten 
Steuerpflicht. In Übereinstimmung mit den international üblichen Regelungen knüpft 
§ 1 Abs. 1 EStG für die unbeschränkte Steuerpflicht an den Wohnsitz (§ 8 AO) oder 
gewöhnlichen Aufenthalt (§ 9 AO) an. Bei einem Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufent
halt im Inland liegt unbeschränkte Steuerpflicht vor. Die Nationalität der natürlichen 
Person spielt insoweit keine Rolle. Unter Inland i.S.d. EStG ist das staatsrechtliche 
Inland der Bundesrepublik Deutschland, aber in bestimmten Fällen auch der zugehö

II.

1.

12 Vgl. etwa BFH, v. 14.10.2009 – X R 14/08, DStR 2010, 109.
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rige Anteil an der Wirtschaftszone und am Festlandsockel zu verstehen.13 Hat eine 
natürliche Person ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Inland, sind die 
gesamten Einkünfte, unabhängig davon, wo sie erzielt werden, für die deutsche Ein
kommensbesteuerung relevant (Welteinkommensprinzip).

Wohnsitz – § 8 AO
Der Wohnsitz wird durch eine Wohnung begründet, die darauf schließen lässt, dass 
sie auf eine gewisse Dauer beibehalten und benutzt wird. Eine Wohnung setzt einge
richtete Räume voraus, die der Inhaber zum Wohnen benutzen kann und die nach 
Größe und Ausstattung als Heim geeignet sind (ausreichend: möbliertes Zimmer; auch 
ein Hotelzimmer, falls es dauernd zur Verfügung steht; nicht: in der Regel Wohnwa
gen oder Zelt). Maßgebend für das Innehaben einer Wohnung ist die tatsächliche 
Verfügungsmöglichkeit. Auf die Nutzung selbst kommt es nicht an. Es muss allerdings 
damit zu rechnen sein, dass die Wohnung beibehalten wird und von einer nachhaltigen 
Nutzung auszugehen ist. Ist die Nutzungsabsicht von Anfang an zeitlich begrenzt, 
reicht ein Zeitraum von etwa sechs Monaten aus, um von einem Wohnsitz auszuge
hen.14 Eine natürliche Person kann daher zahlreiche steuerlich relevante Wohnsitze 
haben, was Ursache von internationalen Doppelbesteuerungen sein kann. Auf den 
Willen, eine Wohnung zu haben oder nicht, kommt es nicht an.

u Beispiel: Sportler S bezieht in der Schweiz eine neue Villa. In Deutschland hat er 
lediglich noch ein Zimmer im Haus seiner Eltern, das er bei Besuchen regelmäßig nutzt. 
Wohnsitz?

Ausgehend von den vorgenannten Kriterien kann ein Wohnsitz im Inland vorliegen, der zur 
Begründung der unbeschränkten Steuerpflicht ausreicht. In der Regel wird ein Zimmer im 
Elternhaus die Anforderungen aber nur unter weiteren Voraussetzungen erfüllen. t

Gewöhnlicher Aufenthalt – § 9 AO
Dem Wohnsitz gleichwertig als Anknüpfung für die unbeschränkte Steuerpflicht ist der 
gewöhnliche Aufenthalt (ohne Wohnsitz – z.B. Hotels). Den gewöhnlichen Aufenthalt 
hat eine natürliche Person an dem Ort, an welchem sie sich unter Umständen aufhält, 
die erkennen lassen, dass das Verweilen nicht nur vorübergehend ist. Das Verweilen 
setzt Stetigkeit voraus. Grenzgänger, die täglich an ihren Wohnsitz im Ausland zurück
kehren, haben daher keinen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland. Das Verweilen und 
damit ein gewöhnlicher Aufenthalt von Beginn an wird unwiderleglich vermutet, wenn 
sich eine natürliche Person länger als sechs Monate im Inland aufhält (§ 9 Satz 2 
AO). Kurzfristige Unterbrechungen (Urlaub) bleiben unbeachtet. Aus Billigkeitsgrün
den wird ein gewöhnlicher Aufenthalt bei Kur-, Erholungs- und Besuchsanlässen nicht 
angenommen, wenn die Verweildauer im Inland ein Jahr nicht überschreitet (§ 9 Satz 3 
AO). Greift die Vermutung nicht ein, ist der gewöhnliche Aufenthalt anhand von 
Verweildauer und -absicht im Einzelfall zu bestimmen. Anders als beim Wohnsitz kann 
der gewöhnliche Aufenthalt nicht gleichzeitig an mehreren Orten bestehen.

a)

b)

13 Zu den Besonderheiten der deutschen Gemeinde Büsingen am Hochrhein siehe Ebke, in: FS Maurer, S. 869.
14 Nicht ausreichend ist eine Standby-Wohnung, BFH, v. 13.11.2013 – I R 38/13, BFH/NV 2014, 1046.
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Erweiterte unbeschränkte Steuerpflicht
Nach § 1 Abs. 2 EStG können deutsche Staatsangehörige auch unbeschränkt steuer
pflichtig sein, wenn sie keinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Inland 
haben. Voraussetzung ist, dass sie zu einer inländischen juristischen Person des öffent
lichen Rechts in einem Dienstverhältnis stehen und Arbeitslohn aus einer inländischen 
öffentlichen Kasse beziehen (z.B. Diplomaten). Einbezogen sind auch die zum Haus
halt gehörenden anderen deutschen Staatsangehörigen. Eine Verdoppelung der unbe
schränkten Steuerpflicht in zwei Staaten ergibt sich dadurch allerdings nicht. Werden 
die Personen im Wohnsitzstaat (bzw. bei gewöhnlichem Aufenthalt) als unbeschränkt 
Steuerpflichtige behandelt, greift die Erweiterung durch § 1 Abs. 2 EStG nicht ein.

Fiktive unbeschränkte Steuerpflicht
Natürliche Personen, die im Inland weder einen Wohnsitz noch einen gewöhnlichen 
Aufenthalt haben, können – unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit – unter be
stimmten Voraussetzungen auf Antrag zu unbeschränkt Steuerpflichtigen werden (§ 1 
Abs. 3 EStG – fiktive unbeschränkte Steuerpflicht). Voraussetzung für den erfolg
reichen Antrag sind inländische Einkünfte, die nahezu die gesamte wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit des Steuerpflichtigen widerspiegeln (90 % oder die ausländischen 
Einkünfte betragen nicht mehr als den Grundfreibetrag).15 Nicht zu besteuernde aus
ländische Einkünfte, die als inländische Einkünfte steuerfrei wären, werden nicht in 
die Berechnung mit aufgenommen. Die Höhe der Auslandseinkünfte ist durch eine 
Bescheinigung der zuständigen Behörde im Ausland nachzuweisen (§ 1 Abs. 3 Satz 5 
EStG). Die Regelung hat im Zusammenspiel mit § 1a EStG die Besteuerung der Grenz
pendler, die in den Mitgliedstaaten der EU ansässig sind, an die Erfordernisse der 
Grundfreiheiten (in erster Linie Arbeitnehmerfreizügigkeit) angepasst.16 Der Antrag 
ist allerdings nicht an die Ansässigkeit in einem Mitgliedstaat der EU geknüpft und 
kommt daher für Grenzpendler aus der Schweiz ebenfalls in Betracht.

Für natürliche Personen mit EU-/EWR-Staatsangehörigkeit17 kommen für die Besteue
rung weitere Sonderregeln im Hinblick auf den Ehegatten zur Anwendung. Nach 
§ 1a EStG kann beim Steuertarif das Ehegattensplitting angewandt werden. Die unbe
schränkte Steuerpflicht des Ehegatten ist dafür in Ergänzung des § 26 Abs. 1 EStG 
nicht erforderlich. Allerdings ist für die Betragsgrenze auf die zusammen erzielten 
Einkünfte abzustellen. Der unschädliche Betrag verdoppelt sich (§ 1a Abs. 1 Nr. 2 
EStG). Im Fall der Trennung oder Scheidung sind Unterhaltsleistungen an den Ehegat
ten auch dann als Sonderausgaben abziehbar, wenn der Ehegatte nicht unbeschränkt 
steuerpflichtig ist. Die Unterhaltsleistung muss im Wohnsitzstaat des Ehegatten jedoch 
steuerpflichtig sein.18 Mit der Regelung in § 1a Abs. 1 EStG wird gewährleistet, dass 

c)

d)

15 Der EuGH verpflichtet den Tätigkeitsstaat allerdings grundsätzlich immer zur anteiligen Gewährung sub
jektiver Abzüge, wenn im Wohnsitzstaat keine Einkünfte erzielt werden, die ein gleichwertiges Abzugs
recht ermöglichen, EuGH, v. 9.2.2017 – C-283/15, IStR 2017, 190.

16 Grundlegend war die Entscheidung des EuGH, v. 14.2.1995 – C-279/93, Slg 1995, 225 (Schumacker). Die 
gewählten Grenzen (90 % und 6.136 €) wurden vom EuGH akzeptiert. Dazu EuGH, v. 14.9.1999 – C-391/97, 
Slg 1999, 5451 (Gschwind).

17 Zur Erweiterung auf die Schweiz aufgrund des Abkommens über die Freizügigkeit, EuGH, v. 28.2.2013 – 
C-425/11, DStR 2013, 514.

18 Regelung vereinbar, vgl. EuGH, v. 12.7.2005 – C-403/03, Slg 2005, 6421 (Schempp); Fehrenbacher, GPR 2006, 
40.
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